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Donnerstag, 8. Juli 2010 , 20:00 Uhr, Mehrzweckhalle Rietwis, Dachsaal 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TRAKTANDEN 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung 01/2010 vom 19 . Mai 2010 
(Genehmigung durch Büro, Art. 20 Gemeindeverfassung) 
 

2. Vorlagen der Gemeindeversammlung vom 8.7.2010  
„Baukredite Kindergarten und Gemeindezentrum und 
Schulraumerweiterung“ für eine Urnenabstimmung vom 28./29. August 
2010 vorbereiten 
 

3. Antrag für einen Bruttokredit Kindergarten und G emeindezentrum  
von CHF 2.9 Mio.  
 

4. Antrag für eine Objektsteuer Kindergarten und Ge meindezentrum von 
 3 % und einer linearen Abschreibung auf 20 Jahre a b dem 1.1.2011 1)  
 

5. Antrag für einen Bruttokredit Schulraumerweiteru ng von CHF 1.95 Mio. 
 

6. Antrag für eine Objektsteuer Schulraumerweiterun g von 2 % und einer 
linearen Abschreibung auf 20 Jahre ab dem 1.1.2011 2) 
 

7. Mitteilungen und Verschiedenes  
 

1) Objektsteuer ohne Zinsen und Unterhaltskosten (S teuer mit Zinsen und Unterhalt 5 %)  
2) Objektsteuer ohne Zinsen und Unterhaltskosten (S teuer mit Zinsen und Unterhalt 3 %)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte beachten Sie dazu die Ihnen zugestellte Abstimmungsbroschüre mit den Abstimmungsvorlagen 
Baukredit/Kindergarten/Gemeindezentrum und Baukredit Schulraumerweiterung, welche Ihnen am 
Montag, 14. Juni 2010 zugestellt worden ist. Siehe auch Website News: www.stetten.ch 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Teilnahme an der Gemeindeversammlung ist bis zum 65. Altersjahr obligatorisch. Wer diese 
Pflicht versäumt, hat eine Busse von Fr. 3.--  zu entrichten  
Wer seinen Stimmausweis spätestens innert 3 Tagen  nach der Versammlung auf  
der Gemeindekanzlei abgibt (Briefkasten MZH), gilt als entschuldigt. 


